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Aktz.: 6126 O69 
 
 
 
 
Untere Zahlbacher Straße O69 
 
 
 
 
 
I. Vermerk  
 

über die erneute, eingeschränkte öffentliche Auslegung (Offenlage) gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 

 
 
 
 
 Die erneute, eingeschränkte öffentliche Auslegung des Bauleitplanentwurfes erfolgte in der 

Zeit vom  13.05.2019 bis 23.06.2019 einschließlich bei der Stadtverwaltung Mainz im Stadt-
planungsamt. Als zusätzlicher Service für die Bürgerinnen und Bürger war der Bauleitplan-
entwurf während des gleichen Zeitraumes in der Ortsverwaltung Mainz-Oberstadt und im 
Rathausfoyer ebenfalls zur Einsichtnahme ausgelegt. Parallel dazu konnten der Bauleitplan-
entwurf / die Bauleitplanentwürfe im Internet eingesehen werden. 

 
 
 Die öffentliche Bekanntmachung dieser erneuten, eingeschränkten Offenlage erfolgte am 

03.05.2019 im Amtsblatt der Stadt Mainz. 
 
 Während dieses Offenlagezeitraumes sind die nachstehend zusammengefassten Anregungen 

und die ebenfalls nachstehend zusammengefassten Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange eingegangen: 

 
 

A Von den Bürgerinnen / Bürgern vorgebrachte Anregungen: 
 
            keine 
 

 
 
B Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange: 

 
 I. Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind bzw.    

 keine Stellungnahme erforderlich ist:  
 
- 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport, Abt. Sport 
 

 II. Folgende Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben: 
 
  - Deutsche Telekom Technik GmbH 
  - Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
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  - Telefonica Germany GmbH u. Co. OHG 
  - Landesamt für Geologie und Bergbau 
  - 67-Grün- und Umweltamt 
 
 

1. Deutsche Telekom Technik GmbH 
 - Schreiben vom 18.06.2019  - 
 

Die Telekom hat bereits mit Schreiben vom 01.02.2018, 09.07.2018 und 19.10.2018 Stel-
lung genommen. Diese Schreiben seien unverändert weiterhin gültig. 
 
Stellungnahme: 
 
Die erwähnten Schreiben erfolgten zur frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, zur 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und zur Offenlage gem. § 3 Abs. 
2 BauGB. Die hier vorliegende erneute eingeschränkte Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbin-
dung mit  § 4a Abs. 3 BauGB, war für diese Belange der Telekom nicht zugänglich. Diese Anregun-
gen sind aufgrund der Einschränkung der Offenlage hier unzulässig. 
Über die Anregung der Telekom hat der Stadtrat am 17.04.2019 abschließend abgewogen und ent-
schieden. 

 
 Entscheidung: 
 
 Keine erneute Entscheidung erforderlich. 
 
 
2. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
 - E-Mail vom 18.06.2019  - 
 
 Vodafone schickt die gleiche Stellungnahme wie zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

und zur frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB. 
 

Stellungnahme: 
 
Bei der hier vorliegenden erneuten eingeschränkten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung 
mit § 4a Abs. 3 BauGB sind die Anregungen von Vodafone unzulässig, weil diese Offenlage für die 
Belange der Vodafone nicht zugänglich war. 
Über die Anregungen der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH hat der Stadtrat 
am 17.04.2019 abschließend abgewogen und entschieden. 
 

  Entscheidung: 
 
 Keine erneute Entscheidung erforderlich. 

 
 

3.    Telefonica Germany GmbH u. Co. OHG 
       - E-Mail vom 24.05.2019  - 
 
 Die Telefonica Germany GmbH u. Co. OHG verweist auf ihre Stellungnahme vom 

14.10.2018 (zur Offenlage). Diese Stellungnahme bestehe auch weiterhin. 
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Stellungnahme: 
 
Die hier vorliegende erneute eingeschränkten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit  
§ 4a Abs. 3 BauGB ist für diese Anregungen nicht zugänglich. Die Anregungen sind infolge der Ein-
schränkung unzulässig. 
Über die Anregungen der Telefonica Germany GmbH u. Co. OHG hat der Stadtrat am 17.04.2019 
abschließend abgewogen und entschieden. 

   
  Entscheidung: 

 
 Keine erneute Entscheidung erforderlich. 

 
 

      4.    Landesamt für Geologie und Bergbau 
      - Schreiben vom 19.06.2019  - 
 
 Das Landesamt für Geologie und Bergbau verweist bezüglich Bergbau/Altbergbau auf 

seine Stellungnahme vom 26.02.2018 (im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB) und bezüglich Boden- und Baugrund und bezüg-
lich mineralischer Rohstoffe und Radonprognose auf seine Stellungnahme vom 
09.11.2018 (im Rahmen der Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB). Diese Stellungnahmen 
seien weiterhin gültig. 

 
Stellungnahme: 
 
Die hier vorliegenden erneute eingeschränkten Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit  
§ 4a Abs. 3 BauGB ist für diese Anregungen nicht offen. Die Anregungen sind aufgund der Ein-
schränkung unzulässig. 
Über die Anregungen des Landesamtes für Geologie und Bergbau hat der Stadtrat am 17.04.2019 
abschließend abgewogen und entschieden. 
 

  Entscheidung: 
 
 Keine erneute Entscheidung erforderlich. 

 
 

5.    67-Grün- und Umweltamt 
      - Schreiben vom 19.06.2019  - 
  
 Das Grün- und Umweltamt regt an, zur Klarstellung und hinreichenden Bestimmtheit 

der artenschutzrechtlichen Anforderungen auf Seite 15 in der Begründung 2 Absätze 
durch eine andere Formulierung zu ersetzen. Ein Formulierungsvorschlag ist beigefügt. 
 
Stellungnahme: 
 
Die Neuformulierung von 2 Absätzen zur Klarstellung in der Begründung betrifft keinen materiellen  

            Regelungsinhalt des Bebauungsplanes und ist keine Änderung oder Ergänzung des  
Bebauungsplanentwurfs im Sinne von  § 4a Abs. 3 BauGB und kann übernommen werden.  
Eine erneute Offenlage ist nicht erforderlich. 






























